
Austauschseiten zur BV/0906/2019  
Beschlussvorlage 

„2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Eberswalde 

Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB“ 

 
Betroffen sind die Seiten 2, 4 und 5 der Beschlussvorlage. 

 

Die Änderungen sind farblich (rot) dargestellt und resultieren aus dem ABPU vom 

09.04.2019. 

 

Zur Stadtverordnetenversammlung: 29.04.2019 
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• Teilfläche D: Plangebiet BPL Nr. 123 „Schwärzeblick“ 

• Teilfläche E: Plangebiet BPL Nr. 136/1 „Friedrich-Ebert-Straße Süd“ 

• Teilfläche F: Hundetreff „Bellodrom“ 

• Teilfläche G: Wohnbauflächen Brandenburgisches  Viertel – bestandsorientierte 

Darstellung gemäß Stadtumbaustrategie 2018 

• Teilfläche H: Ehemaliges Heizwerk Rosengrund 

 

Weiterhin soll die bisher im Flächennutzungsplan nachrichtlich übernommene Flächen-

markierung „Stadtumbau Umstrukturierungsgebiet" entfallen.  

 

Der Übersichtsplan (unmaßstäblich) zur beabsichtigten Änderung von Teilflächen ist 

Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses. 

 

2. Auftrag zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 

Die Verwaltung wird beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der 

betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 

BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  

 

3. Auftrag zur ortsüblichen Bekanntmachung 

Die Verwaltung wird beauftragt, den Beschluss über die Aufstellung der 2. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Stadt Eberswalde sowie Ort und Dauer der öffentlichen 

Auslegung zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie 

über die wesentlichen Auswirkungen der Planung ortsüblich bekannt zu machen.  

 

 

 

Boginski  

Bürgermeister  

 

Anlagen 

 

Anlage 1:  Übersichtsplan (unmaßstäblich) 
Anlage 2: Übersicht zu den von den Änderungen betroffenen Teilflächen  
Anlage 3:  Antrag vom Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen 

vom 10.12.2018 zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
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Entsprechend dem von der Landesregierung ermittelten Gesamtraumbedarf für die 

Hochschule für Nachhaltige Entwicklung hat sich ein zusätzlicher Raumbedarf von ca. 4.000 

m² Nutzfläche für die Unterbringung und Optimierung von Büro-, Hörsaal- und Laborflächen 

als erforderlich herausgestellt. Der zusätzliche Raumbedarf soll in einem Neubau im Bereich 

des Waldcampus (Teilfläche A) untergebracht werden. Dazu ist die Darstellung der gekenn-

zeichneten Teilfläche A von „Fläche für Wald“ in „Sonderbaufläche Wissenschaft/Forschung 

(SO WF)“ zu ändern.  

 

Zur Vorbereitung des Aufstellungsbeschlusses zur 2. Änderung des FNP 2014 gab es am  

5. Februar 2019 eine Beratung mit Vertretern der Fraktionen der Stadtverordneten-

versammlung (StVV) im Rahmen der Arbeitsgruppe FNP (AG FNP). Ziel war eine 

Abstimmung zu weiteren Teilflächen, die ebenfalls im Rahmen der 2. Änderung des FNP 

geändert werden sollen (siehe Anlage 1).  

 

Insgesamt ist es vorgesehen, die Flächendarstellung für 7 8 Teilflächen auf einer Fläche von 

ca. 24,2 26,7 ha zu ändern sowie die nachrichtlich übernommene Flächenmarkierung 

„Stadtumbau Umstrukturierungsgebiet“ herauszunehmen. In der Anlage 2 der Beschluss-

vorlage sind alle geplanten Änderungen von Flächendarstellung aufgeführt, die im 

Folgenden kurz beschrieben werden sollen. 

 

Für die zu ändernden Teilflächen B und C gibt es bereits durch die StVV beschlossene 

Bebauungspläne (BPL). Im Rahmen dieses Änderungsverfahrens sollen die Flächen-

darstellungen im FNP an die im BPL getroffenen Festsetzungen zur baulichen Nutzung 

angepasst werden.  

 

Der in Aufstellung befindliche  BPL Nr. 123 „Schwärzeblick“ (Teilfläche D) sieht die 

Entwicklung eines Wohngebietes vor. Dazu ist eine Änderung des FNP 2014 im 

Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB erforderlich. Die bisherige Darstellung 

„Gemischte Baufläche“ ist in „Wohnbaufläche“ zu ändern. 

 

Der ebenfalls in Aufstellung befindliche BPL Nr. 136/1 „Friedrich-Ebert-Straße Süd“ sieht die 

Errichtung eines neuen Gebäudekomplexes auf der bisherigen Freifläche (Teilfläche E) vor. 

Es ist vorgesehen, im Erdgeschoss Handelseinrichtungen und darüber Wohnungen zu 

errichten. Aus der bisherigen Flächendarstellung „Gemischte Baufläche“ kann diese Nutzung 

nur bedingt abgeleitet werden. Eine Änderung der Flächendarstellung in „Sonderbaufläche 

Handel und Wohnen“ (SO HW) zur Festsetzung eines Sondergebietes im BPL soll im 

Rahmen der 2. Änderung des FNP im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB erfolgen.  

 

Die vorgesehene Änderung der Flächendarstellung auf der Teilfläche F dient der Sicherung 

des seit mehreren Jahren dort ansässigen Hundetreffs „Bellodrom“. Bei weitestgehendem 

Erhalt der vorhandenen Gehölzbestände ist eine Einzäunung des Geländes notwendig, um 

den Hunden während des Trainings ausreichend Raum für leinenlose Bewegungen zu 

ermöglichen.  
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Mit den geplanten Nutzungsoptimierungen innerhalb des Areals werden keine erheblichen 

Beeinträchtigungen von Schutzgütern erwartet. Mit der Änderung der Flächendarstellung im 

FNP 2014 soll die von der Stadt unterstützte Arbeit zur Erziehung und Sozialisation von 

Hunden am Standort unterstützt und gesichert werden. Die Darstellung der Fläche als 

Sonderbaufläche Hundetreff (SO HT) ist vorgesehen.  

 

Zur Anpassung an die Ziele des beschlossenen Stadtteilentwicklungskonzeptes 

Brandenburgisches Viertel (Beschluss-Nr. 34/265/17) und der Stadtumbaustrategie 2018 

(Beschluss-Nr. 36/287/18) soll wieder eine bestandsorientierte Darstellung der Wohn-

bauflächen im Brandenburgischen Viertel erfolgen (Teilfläche G).  

 

Die zur Änderung vorgesehene Teilfläche H dient der Entwicklung eines privaten Vorhabens 

zur Errichtung einer Solarthermieanlage am Standort des ehemaligen Heizwerks 

Rosengrund. Auf baulich vorgeprägten Standorten soll mittels Sonnenenergie Wärme 

erzeugt werden, die in das Fernwärmenetz Nordend einspeist wird, wodurch sich der Anteil 

regenerativer Energien an der Wärmeversorgung im Stadtgebiet erhöht. Das Vorhaben ist 

eine Maßnahme zur Umsetzung des im Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt 

verankerten Ziels des Ausbaus erneuerbarer Energien. Aus diesem Grund soll die 

ursprüngliche Zielsetzung des FNP 2014 zur Renaturierung des Areals nicht weiter verfolgt, 

sondern eine Reaktivierung des Standortes unterstützt werden. Es ist vorgesehen, die 

bisherige Darstellung der Fläche als „Fläche für Wald“ mit der Umgrenzung als „Fläche zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ in „Sonderbaufläche 

Erneuerbare Energien“ (SO EE) zu ändern. 

 

Weiterhin soll die bisher im FNP enthaltene nachrichtlich übernommene Flächenmarkierung 

„Stadtumbau Umstrukturierungsgebiet“ herausgenommen werden. Im FNP 2014 diente 

diese Markierung als Hinweis, welche Gebiete im Rahmen des Stadtmonitorings als 

mögliche Rückbaureserven unter besonderer Beobachtung standen. Angesichts der 

Bevölkerungsentwicklung und des positiven Wanderungssaldos entspricht diese Darstellung 

im FNP nicht mehr den Aussagen der aktuellen Stadtumbaustrategie 2018. Ein flächiger 

Rückbau ist nicht mehr vorgesehen, die Flächenmarkierung im FNP ist somit gegen-

standslos und soll zukünftig entfallen. 

 

Gegenstand der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung wird ein auf Grundlage der 

Flächendarstellungen in der Anlage 2 noch zu erarbeitendes Informationsblatt sein, in dem 

die beabsichtigten Flächendarstellungen dargestellt, begründet und soweit vorliegend 

hinsichtlich der Umweltauswirkungen bewertet werden.  

 

Die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung sind der StVV in Form eines Berichtes vor-

zulegen und es ist darzulegen, wie diese im weiteren Verfahren berücksichtigt werden sollen. 


